
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 18.11.2019
	Beschlussvorlage: Zur Baugenehmigung beantragt ist der Neubau eines Einfamilienhauses im Bungalowstil auf dem südlichen Teil des Flur- stückes 178/46 der Gemarkung Großpösna. Das Flurstück soll dementsprechend geteilt werden. Das entstehende Bau- grundstück erhält die Hausnummer 12a. Die vorhandene Zufahrt an der westlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes Fuchshainer Straße 12 wird verlängert bis zur zukünftigen Grenze des abgeteilten Flurstückes. Diese Zufahrt soll mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des neuen Grundstückes belegt werden.Der Bestand an Nebengebäuden auf dem Flurstück 178/46 soll weitestgehend zurückgebaut werden, nur der Schuppen an der südlichen Grundstücksgrenze bleibt erhalten. Das geplante Wohnhaus ist auf dem Grundstück so platziert, dass eine fiktive südliche Baugrenze eingehalten wird. Infolgedessen reicht der Platz auf dem neuen Baugrundstück allerdings nur noch für einen Pkw-Stellplatz aus. Ein geforderter zweiter Stellplatz müsse beispielsweise auf dem nördlichen Flurstücksteil errichtet und rechtlich gesichert werden. Der AZV Parthe hat die gesicherte abwasserseitige Erschließung bestätigt. Die Leipziger Wasserwerke haben im Hinblick auf das abgeteilte Flurstück die trinkwasserseitige Erschließung nicht bestätigt, da die Leitungsrecht erst noch grunddienstlich gesichert werden müssten. Derzeit ist jedoch bodenrechtlich von einem Flurstück auszugehen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.11.2019
	Beschlussnummer: TA-2019-050
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem geplanten Vorhaben "Neubau eines Einfamilienhauses" auf dem Grundstück Fuchshainer Straße 12a zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bauantrag zum Grundstück Fuchshainer Straße 12a
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


